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1. [bookmark: _Toc82437530]WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION, WIRTSCHAFTLICHER UND SOZIALER ZUSAMMENHALT


· Erneuerte Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft – Eine neue Agenda für den Mittelmeerraum

	Berichterstatterin:
	Helena DE FELIPE LEHTONEN (Arbeitgeber – ES)

	

	Referenzdokumente:
	JOIN(2021) 2 final
EESC-2021-01801-00-01-AC



Kernaussagen:

Der EWSA

· Der EWSA begrüßt, dass sich die Kommission erneut für Rechtsstaatlichkeit, Menschen- und Grundrechte, Gleichheit, Demokratie und gute Regierungsführung als zentrale Faktoren für die Entwicklung gerechter, inklusiver und folglich vitaler Gesellschaften in der südlichen Nachbarschaft einsetzt und ihr besonderes Augenmerk auf junge Menschen, Frauen und benachteiligte Gruppen richtet. Gleichzeitig befürwortet er die neuen sozialen Ziele des Gipfels von Porto, die ihren Niederschlag in der Umsetzung der Gemeinsamen Mitteilung finden müssen.
· Der EWSA hält das Vorhaben der EU für sehr begrüßenswert, durch eine enge Einbindung der Zivilgesellschaft und der Unternehmen eine Kultur der Rechtsstaatlichkeit zu fördern. Organisationen der Zivilgesellschaft und der Sozialpartner sind nach wie vor wichtige Gesprächspartner bei der Gestaltung und Überwachung der Zusammenarbeit der EU. Der Ausschuss erachtet es deshalb als ausschlaggebend, dass die EU die Tätigkeiten der verschiedenen Institutionen und Netze der Organisationen der Zivilgesellschaft im weiten Sinne des Wortes im Europa-Mittelmeerraum unterstützt und fördert, damit sie unter möglichst guten Bedingungen arbeiten können.
· Der EWSA begrüßt nachdrücklich, dass über die notwendigen öffentlichen Investitionen hinaus der Privatsektor für die Entwicklung der Region mobilisiert und der Dialog zwischen öffentlichem und privatem Sektor intensiviert werden sollen, um eine soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu gewährleisten, die zur Schaffung guter Arbeitsplätze führen wird. Dieser Ansatz sollte sowohl regional im Europa-Mittelmeerraum als auch auf nationaler und lokaler Ebene gefördert werden.
· Der EWSA hält es für wichtig, die regionale, subregionale und interregionale Zusammenarbeit zu verbessern. Er begrüßt die entschiedene Unterstützung für eine engere Zusammenarbeit in multilateralen Foren (insbesondere den Vereinten Nationen) namentlich in den Bereichen Frieden und Sicherheit. Der Ausschuss fordert Maßnahmen auf der Grundlage von Synergien zwischen den Instrumenten der Charta der Vereinten Nationen und der EU-Strategie für eine Sicherheitsunion und ist der Ansicht, dass die EU ihre Anstrengungen in der Region deutlich verstärken muss. Ein gutes Beispiel für den Ansatz der verantwortungsvollen Regierungsführung in der Region ist die deutliche Fokussierung auf die Unterstützung der Union für den Mittelmeerraum (UfM) als Forum für Austausch und Zusammenarbeit.
· Der EWSA betont ferner, dass der Schwerpunkt auf der Bekämpfung der Ursachen der Migration in den jeweiligen Partnerländern liegen muss, damit die Menschen nicht aufgrund ihrer Chancenlosigkeit auswandern. Beispiele hierfür wären ein besserer Zugang zu Bildung oder Maßnahmen zur Schaffung guter Arbeitsplätze. Der EWSA fordert die EU auf, dafür zu sorgen, dass der Übergang zu einer grünen Wirtschaft nicht als von außen auferlegt wahrgenommen wird.
· Aus Sicht des EWSA handelt es sich bei der Gleichstellung der Geschlechter nicht nur um ein allgemein anerkanntes Menschenrecht, sondern auch um eine unverzichtbare Voraussetzung für Wohlergehen, Wirtschaftswachstum, Wohlstand, gute Regierungsführung, Frieden und Sicherheit; deshalb müssen wir unsere Anstrengungen verstärken, u. a. durch die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in allen Kooperationsprogrammen und zielgerichteten Maßnahmen im Einklang mit dem dritten EU-Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter.

	Ansprechpartner:
	David Hoic

	Tel.:
	00 32 2 546 9069

	E-Mail:
	David.Hoic@eesc.europa.eu



· Überprüfung der Handelspolitik – Eine offene, nachhaltige und entschlossene Handelspolitik

	Berichterstatter:
	Timo VUORI (Gruppe Arbeitgeber – FI)

	Mitberichterstatter:
	Christophe QUAREZ (Gruppe Arbeitnehmer – FR)

	

	Referenzdokumente:
	COM(2021) 66 final
EESC-2021-02032-00-01-AC



Kernaussagen:

Der EWSA

· Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) begrüßt die neue handelspolitische Strategie der EU. Es ist an der Zeit, die Handelsinstrumente zu aktualisieren, die Veränderungen im Handel analysieren und quantifizieren und dabei zwischen vorübergehenden bzw. COVID-19-bedingten und dauerhaften Veränderungen unterscheiden.
· Der EWSA befürwortet eine „offene, strategische und entschlossene“ Handelspolitik zur Verbesserung des Marktzugangs und zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen. In der Praxis muss diese Politik – durch eine solide Mischung aus externen und internen Politikbereichen – für nachhaltiges Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, menschenwürdige Arbeit und bessere Verbraucherentscheidungen in Europa sorgen. Der Handel ist nur ein Teil der Lösung.
· Die Modernisierung der Welthandelsorganisation (WTO) ist die oberste Priorität bei der Umsetzung einer modernen Handelsagenda mit ökologischen und sozialen Fragen (Abbau von Tabu). Die EU sollte bei der strategischen Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern und bei der Förderung besserer multilateraler Handelsregelungen und -standards die Führung übernehmen.
· Der EWSA begrüßt den Fokus auf Nachhaltigkeit und die Tatsache, dass die Einhaltung des Übereinkommens von Paris ein wesentliches Element künftiger Handels- und Investitionsabkommen sein wird. Dies sollte auf die Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) ausgeweitet werden.
· Die bevorstehende Überprüfung der Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung ist integraler Bestandteil der Handelsstrategie der EU. Der EWSA fordert eine entschlossene Stärkung der Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung und deren Durchsetzbarkeit in bilateralen Handels- und Investitionsabkommen der EU.
· Die Stärkung von Nachhaltigkeit und Resilienz in globalen Wertschöpfungsketten ist von entscheidender Bedeutung für gleiche Wettbewerbsbedingungen. Die EU braucht Instrumente zur Bekämpfung von Korruption und Verstößen gegen Umwelt-, Arbeits-, Sozial- und Menschenrechte wie eine verbindliche Sorgfaltspflicht, ein neues Übereinkommen der Vereinten Nationen über Wirtschaft und Menschenrechte, das IAO-Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit in globalen Lieferketten und die Nachhaltigkeit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Um Lehren aus der COVID-19-Krise ziehen zu können, muss die EU die Auswirkungen der globalen Wertschöpfungsketten auf die Menschen und Unternehmen sowie ihre Anfälligkeit besser erfassen. Diversifizierung ist ein Instrument zur Stärkung der Resilienz mit geeigneten Überwachungsmechanismen und angemessenen Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge.
· In den Fällen, in denen die WTO nicht tätig oder den Interessen der EU nicht in vollem Umfang gerecht werden kann, sollte sich die EU auf eine breite Palette von Freihandelsabkommen mit führenden und aufstrebenden Volkswirtschaften stützen können, die den Werten der EU und den internationalen Standards gerecht werden. Hier bleibt noch viel zu tun.
· Der EWSA betont, dass die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft – von der Gestaltung über die Überwachung der Handelsinstrumente und -abkommen bis hin zu ihrer Sichtbarkeit – gestärkt werden muss: Wiedereinsetzung der Expertengruppe zu Freihandelsabkommen (FHA) und Stärkung der Internen Beratungsgruppen (DAG). Eine sinnvolle Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und der Zivilgesellschaft, insbesondere über den EWSA, um den Bedenken besser Rechnung zu tragen, würde zu reibungsloseren Ratifizierungsverfahren beitragen.
· Der EWSA begrüßt konkrete Maßnahmen, um die bestehenden EU-Freihandelsabkommen umzusetzen, voranzubringen und ihre wirksame Durchführung sicherzustellen. Der Leitende Handelsbeauftragte der EU sollte die Kohärenz der Umsetzung und Durchsetzung von EU- und WTO-Abkommen, einschließlich der Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung, fördern.
· Der EWSA begrüßt, dass die EU ihre Werte und Handelsverpflichtungen entschlossen und auch unilateral verteidigen will, wenn alle anderen Optionen versagen. Alle möglichen politischen und wirtschaftlichen Folgen solcher Entscheidungen sollten dabei berücksichtigt werden.
· Der EWSA tritt dafür ein, dass die EU auch weiterhin ihre Handelshilfe dazu einsetzen wird, Entwicklungsländer bei der Umsetzung von Handelsabkommen zu unterstützen und die Einhaltung von Regeln und Standards, insbesondere im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung, zu fördern.
· Der EWSA betont, dass für die Landwirtschaft gleiche Wettbewerbsbedingungen sichergestellt werden müssen. Der Marktzugang zu Drittländern für europäische Agrarerzeugnisse sollte verbessert werden. Umgekehrt müssen aus Drittländern eingeführte Erzeugnisse die europäischen Nachhaltigkeits- und Lebensmittelsicherheitsstandards erfüllen. Die EU‑Freihandelsabkommen müssen den Gesundheits- und Pflanzenschutzbestimmungen der EU sowie dem Vorsorgeprinzip entsprechen.
· Der EWSA begrüßt, dass kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) auf allen Ebenen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Er fordert erneut verstärkte Anstrengungen zur Information über die Auswirkungen des internationalen Handels auf Unternehmen und Menschen.

	Ansprechpartnerin:
	Delphine Galon

	Tel.:
	Tel.: 00 32 2 546 9206

	E-Mail:
	Delphine.Galon@eesc.europa.eu



· NextGenerationEU-Finanzierungsstrategie

	Berichterstatterin:
	Judith VORBACH (Gruppe Arbeitnehmer – AT)

	

	Referenzdokumente:
	COM(2021) 250 final

	
	EESC-2021-02011-00-00-AC



Kernaussagen:

Der EWSA

· begrüßt, dass der Eigenmittelbeschluss (Eigenmittelbeschluss) am 1. Juni 2021 in Kraft getreten ist und es der Kommission ermöglicht, Mittel für das Aufbauinstrument NextGenerationEU aufzunehmen;
· hält eine gut funktionierende Finanzierungsstrategie jedoch für die reibungslose Umsetzung von NGEU für äußerst wichtig;
· betont, dass eine solide und nachhaltige Finanzierung und ein solides Risikomanagement im Interesse der Zivilgesellschaft liegen; Darüber hinaus müssen die Mittelaufnahme und das Schuldenmanagement mit demokratischer Kontrolle, Legitimität und Transparenz erfolgen;
· hält es für ausgesprochen wichtig, dass die Kommission die Finanzierungsstrategie direkt verwaltet und deren Verwaltung nicht externalisiert. Er befürwortet zudem, dass die Kommission ihre Personalressourcen in diesem Bereich aufstockt;
· ist der Ansicht, dass ein Beirat aus Vertretern der Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates, der Sozialpartner und der organisierten Zivilgesellschaft eingerichtet werden sollte;
· betont, dass die hohe Kreditwürdigkeit der EU und die niedrigen Kreditkosten gewahrt werden müssen, um Umverteilungseffekte von Kreditnehmern auf Kreditgeber zu vermeiden;
· begrüßt, dass die Beaufsichtigung durch eine zuständige Behörde der Union eine Voraussetzung für die Teilnahme am Primärhändlernetz ist.
· unterstützt die Einrichtung solider Risikomanagementsysteme und die Rücklagenhaltung auf einem gesonderten NGEU-Konto bei der EZB. der Risikobeauftragte (Chief Risk Officer – CRO) sollte bei der Ausarbeitung der hochrangigen Risiko- und Compliance-Politik das Europäische Parlament und den Rat konsultieren.
· befürwortet die geplante Einrichtung des „Rahmens für grüne NGEU-Anleihen“ und schlägt vor, auch die Emission von NGEU-Sozialanleihen in Erwägung zu ziehen.

	Ansprechpartner:
	Gerald Klec

	Tel.:
	00 32 2 546 99 09

	E-Mail:
	Gerald.Klec@eesc.europa.eu





[bookmark: _Toc75527081][bookmark: _Toc82437531]BESCHÄFTIGUNG, SOZIALFRAGEN, UNIONSBÜRGERSCHAFT

· Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen

	Berichterstatter:
	Ioannis VARDAKASTANIS (Vielfalt Europa – EL)

	

	Referenzdokumente:
	COM(2021) 101 final
EESC-2021-01644-00-00-AC



Kernaussagen:

Der EWSA begrüßt die neue EU-Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und versteht sie als einen deutlichen Schritt nach vorne im Vergleich zur Vorgängerstrategie. Er ist jedoch besorgt über den Mangel an verbindlichen Maßnahmen und zwingenden Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Strategie.

Der EWSA

· fordert die umfassende Einbeziehung und Beteiligung von Behindertenorganisationen an der vorgeschlagenen Plattform für Menschen mit Behinderungen; auch der EWSA sollte zur Teilnahme eingeladen werden;
· ist der Ansicht, dass die Aufbau- und Resilienzfazilität eng mit der Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen verknüpft werden sollte, indem sie genutzt wird, um Menschen mit Behinderungen dabei zu helfen, sich von der Pandemie zu erholen;
· begrüßt den Vorschlag für AccessibleEU, fordert jedoch klare und transparente Pläne, wie dieses Ressourcenzentrum finanziell und personell ausgestattet werden soll und wie die Vertretung von Menschen mit Behinderungen sichergestellt wird;
· unterstützt nachdrücklich die Leitinitiative zum EU-Behindertenausweis, in der seine Umsetzung mittels einer Verordnung gefordert wird;
· bedauert, dass es keine spezifischen Maßnahmen gibt, die den Bedürfnissen von Frauen und Mädchen mit Behinderungen Rechnung tragen, und fordert eine spezifische Leitinitiative in der zweiten Hälfte der Laufzeit der Strategie;
· hält es für wesentlich, dass Menschen mit Behinderungen der Zugang zur Justiz nicht aufgrund von Problemen der Rechtsunfähigkeit oder der Zugänglichkeit, mangelnder Unterstützung bei der Entscheidungsfindung oder mangelnder Unterstützung bei der Kommunikation verwehrt wird;
· fordert, dass die Leitlinien zu Verbesserungen in Bezug auf die Ermöglichung eines unabhängigen Lebens und die Inklusion in die Gemeinschaft müssen eindeutige Definitionen enthalten, die sich auf die Definitionen stützen, die von der Europäischen Sachverständigengruppe für den Übergang von der institutionellen Betreuung zur Betreuung in der lokalen Gemeinschaft festgelegt wurden, sowie auf die Allgemeine Bemerkung Nr. 5 zu Artikel 19 der BRK;
· empfiehlt, Indikatoren zum Beschäftigungsgefälle bei Menschen mit Behinderungen in das neue sozialpolitische Scoreboard der sozialen Säule aufzunehmen und Ziele zu verabschieden, die darauf abzielen, jegliches Beschäftigungsgefälle zu beseitigen, wobei der Schwerpunkt auf hochwertiger Beschäftigung auf dem offenen Arbeitsmarkt liegen sollte;
· unterstreicht, dass eine systematischere Erhebung aufgeschlüsselter Daten sichergestellt werden muss, möglicherweise unter Nutzung des Kurzfragebogens der Washington-Gruppe.
· fordert die Kommission auf, Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Behinderungen in alle Bereiche der Konferenz zur Zukunft Europas einzubeziehen, und zwar nicht nur in den Bereichen, die sich speziell auf Behinderungen beziehen;
· empfiehlt, dass die Kandidatin der EU für den Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen eine Europäerin mit Behinderungen ist;
· fordert den Rat auf, der Plattform für das Thema Behinderungen beizutreten und umgehend einen Koordinator für das Thema Behinderungen zu benennen, wie dies in der Strategie vorgesehen ist.
· fordert die Behindertenbewegung auf, sich aktiv dafür einzusetzen, dass die Versprechen der Strategie eingelöst werden.

	Ansprechpartnerin:
	Valeria Atzori

	Tel.:
	00 32 2 546 8774

	E-Mail:
	Valeria.Atzori@eesc.europa.eu



· EU-Kinderrechtsstrategie/Europäische Garantie für Kinder

	Berichterstatterin:
	Kinga JOÓ (Gruppe Vielfalt Europa – HU)

	Mitberichterstatterin:
	Maria del Carmen BARRERA CHAMORRO (Gruppe Arbeitnehmer – ES)

	Referenzdokumente:
	COM(2021) 137 final – 2021/0070 (NLE)
COM(2021) 142 final
EESC-2021-01883-00-01-AC



Kernaussagen:

Der EWSA

· begrüßt sowohl die EU-Kinderrechtsstrategie als auch die Europäische Garantie für Kinder und ist der Ansicht, dass ihre Umsetzung die auf europäischer und nationaler Ebene unternommenen Anstrengungen zur Förderung des Wohlergehens von Kindern und zur Reduzierung der Kinderarmut unterstützen wird;
· ist der Auffassung, dass ein koordinierter Ansatz auf der Grundlage starker politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen erforderlich ist, um den generationenübergreifenden Kreislauf der Benachteiligung zu durchbrechen, betont dass die Rechte des Kindes bei der Politikgestaltung durchgängig berücksichtigt werden müssen;
· es wird darauf hingewiesen, dass Eltern und Betreuungspersonen mit unterschiedlichen Maßnahmen unterstützt werden müssen. Darunter fällt auch ein angemessenes Einkommen und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Investitionen in Kinder und ihre Familien sollten eine Priorität sein und gleichzeitig hochwertige Unterstützung zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung von Kindern durch positive elterliche Fähigkeiten bieten;
· fordert die Konsultation und Einbeziehung der organisierten Zivilgesellschaft, der Kinder- und Familienorganisationen sowie anderer Interessenträger bei der Ausarbeitung nationaler Aktionspläne und ihrer Überwachungsmechanismen; die nationalen Aktionspläne sollten transparente Daten über die Verwendung von EU-Mitteln und nationalen Mitteln sowie einen Zeitplan für die Tätigkeiten enthalten;
· empfiehlt allen Mitgliedstaaten, Mittel aus dem ESF + bereitzustellen, um Kinder aus der Armut herauszuführen, wobei die vorgesehenen 5 % mindestens zu berücksichtigen sind; darüber hinaus sollten sie kostenlosen Zugang zu frühkindlicher Bildung und Betreuung, Bildung und schulischen Aktivitäten sowie zur Gesundheitsversorgung gewähren oder diese kostenlos gewähren;
· verweist darauf, dass der Aufbau von Kapazitäten sowohl für Kinder als auch für Erwachsene erforderlich ist. Dazu gehören unter anderem nichtformale Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Akteure, um die Teilhabe von Kindern zu unterstützen und ihrer Stimme und ihren Forderungen Gehör zu verschaffen;
· ist der Ansicht, dass die in der Strategie vorgeschlagenen integrierten Systeme zum Schutz von Kindern durch Maßnahmen zur Verhütung jeglicher Form von Gewalt gegen Kinder ergänzt werden sollten; weist darauf hin, dass es eines Plans bedarf, der alle Regierungsebenen einbezieht, um Gewalt gegen Kinder zu bekämpfen und zu verhindern;
· begrüßt, dass im Rahmen der Kindergarantie der Schwerpunkt auf Kinderarmut, Deprivation, Diskriminierung und Ausgrenzung gelegt wird, und fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren Aktionsplänen zur Kindergarantie qualitative und quantitative Ziele vorzulegen;
· ist der Auffassung, dass die Bekämpfung der Kinder- und Familienarmut im Rahmen der Garantie für Kinder auch die Bekämpfung digitaler Deprivation umfassen muss, begrüßt den Vorschlag zur Benennung nationaler Koordinator(inn)en für die Garantie für Kinder, die die Umsetzung der Empfehlung koordinieren und überwachen werden.

	Ansprechpartnerin:
	Sabrina Borg

	Tel.:
	00 32 2 546 97 27

	E-Mail:
	Sabrina.Borg@eesc.europa.eu



· Erwachsenenbildung

	Berichterstatterin:
	Tatjana BABRAUSKIENĖ (Gruppe Arbeitnehmer – LT)

	

	Referenzdokument:
	Sondierungsstellungnahmen auf Ersuchen des slowenischen Ratsvorsitzes
EESC-2021-02708-00-00-AC



Kernaussagen:

Der EWSA

· begrüßt den Fokus der jüngsten Initiativen der Kommission auf Erwachsenenbildung, berufliche Bildung und Kompetenzentwicklung und unterstreicht die Bedeutung von Investitionen in die Erwachsenenbildung und die Kompetenzentwicklung für die wirtschaftliche Erholung angesichts der Pandemie und für ein soziales Europa;
· unterstreicht, dass die Erwachsenenbildung wesentlich dazu beiträgt, dass Erwachsene staatsbürgerliche Kompetenzen erwerben und verbessern und eine aktive Rolle in der Gesellschaft übernehmen; ist der Ansicht, dass lebenslanges Lernen für alle ein Teil des Lebensstils und auch am Arbeitsplatz Wirklichkeit werden sollte, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Ziel, dass jährlich 60 % der Erwachsenen an der Erwachsenenbildung teilnehmen, zu erfüllen bzw. diesbezüglich ein noch ehrgeizigeres Ziel zu stecken;
· empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Politik, die Governance und die Finanzierung der Erwachsenenbildung zu stärken und die Umsetzung der Empfehlung des Rates zu Weiterbildungspfaden (2016) zu beschleunigen; Lehrkräfte müssen Schulungen darüber erhalten, wie die Unterrichtsstunden und das Online-Lernen so angepasst werden können, dass sie allen Lernenden mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten zugänglich gemacht werden;
· weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten unter Einbeziehung der Sozialpartner Finanzierungsmechanismen und -instrumente einrichten müssen, um den Zugang zu Aus- und Weiterbildung zu erleichtern; Ist der Auffassung, dass der soziale Dialog und die Interaktion zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern von entscheidender Bedeutung sind, um die Ausbildung auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abzustimmen, die Qualität der Ausbildung sicherzustellen und die Ausbildung zu finanzieren;
· ist der Ansicht, dass die Unternehmen zusammen mit den Gewerkschaften so weit wie möglich in die Ausarbeitung von Strategien für die Entwicklung von Kompetenzen für den digitalen und ökologischen Wandel in der Industrie einbezogen werden sollten; sowohl Weiterqualifizierung als auch Umschulung sind bei diesen Übergängen von entscheidender Bedeutung; die Unternehmen benötigen Unterstützung für ihre Weiterqualifizierungs- und Umschulungsstrategien; hält die Mitgliedstaaten dazu an, sicherzustellen, dass die Lernergebnisse und Schlüsselkompetenzen in allen Programmen und Lehrplänen für Weiterbildung und Mitarbeiterschulungen klar definiert werden;
· fordert die Kommission auf, die offene Methode der Koordinierung zwischen den in den Mitgliedstaaten für die Erwachsenenbildung zuständigen Ministerien, den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft im Rahmen einer Arbeitsgruppe wieder einzuführen und sicherzustellen, dass die erfolgreiche Tätigkeit früherer Arbeitsgruppen im Bereich Erwachsenenbildung fortgesetzt wird.

	Ansprechpartnerin:
	Sabrina Borg

	Tel.:
	00 32 2 546 97 27

	E-Mail:
	Sabrina.Borg@eesc.europa.eu



· Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte

	Berichterstatter:
	Carlos Manuel TRINDADE (Gruppe Arbeitnehmer – PT)

	Mitberichterstatter:
	Cristian PÎRVULESCU (Gruppe Vielfalt Europa – RO)

	

	Referenzdokument:
	EESC-2021-01689-00-01-AC



Kernaussagen:

Der EWSA

· begrüßt den Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte und seine Umsetzung auf europäischer und nationaler Ebene unter gebührender Berücksichtigung der jeweiligen Zuständigkeiten und hält den Zeitpunkt seiner Vorlage für gut gewählt, zumal sich die COVID-19-Pandemie auf alle Aspekte unseres Alltags auswirkt, bereits bestehende soziale Probleme verschärft und enormen Druck auf staatliche Institutionen, gesellschaftliche Gruppen, Organisationen und Unternehmen gleichermaßen ausübt;
· begrüßt den politischen Konsens über den Aktionsplan, der auf dem Sozialgipfel von Porto mit den Verpflichtungen von Porto erzielt wurde;
· ist sich bewusst, dass die Sozialmodelle in der EU zwar sehr unterschiedlich ausgestaltet sind, aber eine gemeinsame Grundlage haben;
· ist der Auffassung, dass die Gewährleistung sozialer Mindeststandards für alle Menschen, die in der EU leben, von größter Bedeutung für den Aufbau einer fairen und inklusiven Gesellschaft ist;
· weist darauf hin, dass Wettbewerbsfähigkeit und höhere Produktivität auf der Grundlage von Qualifikationen und Wissen ein solides Rezept für die Erhaltung des Wohlergehens der europäischen Gesellschaften sind;
· ist der Auffassung, dass für alle 20 Grundsätze der Säule konkrete Ziele und Vorgaben festgelegt werden sollten;
· schlägt vor, um die geplante Halbzeitüberprüfung wirksamer zu gestalten, dass die Mitgliedstaaten in einem konstruktiven Dialog mit den Sozialpartnern für 2025 Zwischenziele und -vorgaben für diesen Aktionsplan aufstellen, anhand derer die Fortschritte in der ersten Hälfte der Umsetzung bewertet werden können;
· schlägt das Europäische Semester als europäischen Koordinierungsmechanismus für die Umsetzung des Aktionsplans vor;
· hält das Europäische Semester für den geeigneten Rahmen für die Überwachung des Aktionsplans;
· ist der Auffassung, dass auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten mehr Anstrengungen zur Armutsbekämpfung gemäß Nachhaltigkeitsziel 1 der Agenda 2030 der Vereinten Nationen unternommen werden können;
· schlägt vor, da dem sozialen Zusammenhalt als wesentlichem Bestandteil des europäischen Sozialmodells eindeutig Priorität zukommt, Maßnahmen zum Abbau von Einkommensungleichheit in den Aktionsplan aufzunehmen;
· ist der Auffassung, dass mit dem Aktionsplan nicht nur das gerechtfertigte Ziel der Schaffung neuer Arbeitsplätze, sondern auch die Beschäftigungsqualität gefördert und gegen prekäre Arbeitsverhältnisse vorgegangen werden sollte;
· begrüßt die Absicht, die Unterschiede bei Beschäftigung und Entlohnung zwischen Männern und Frauen innerhalb von zehn Jahren zu verringern und das Angebot an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung auszubauen, auch wenn diesbezüglich noch keine konkreten Zahlen vorgelegt werden.

	Ansprechpartnerin:
	Sophie Zimmer

	Tel.:
	00 32 2 546 95 64

	E-Mail:
	Sophie.Zimmer@eesc.europa.eu
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· Intermodaler Verkehr und multimodale Logistik

	Berichterstatter:
	Stefan BACK (Gruppe Arbeitgeber – SE)

	

	Referenzdokument:
	Initiativstellungnahme

	
	EESC-2021-02457-00-00-AC



Kernaussagen:

Der EWSA

· Eine langfristig tragfähige Lösung zur Entwicklung eines effizienten und nachhaltigen multimodalen Verkehrs und einer effizienten und nachhaltigen multimodalen Logistik muss bei den Problemen ansetzen, die dazu führen, dass der multimodale Verkehr teurer, langsamer und weniger zuverlässig ist als insbesondere der unimodale Verkehr auf der Straße. Sie kann nicht durch finanzielle Förderung oder ordnungspolitische Hilfestellung gelingen. Ein derartiger Ansatz wäre auch in ordnungspolitischer Hinsicht ressourceneffizient, da kein eigener Rechtsrahmen benötigt würde.
· Um den multimodalen Verkehr zu verbessern, empfiehlt der EWSA neben technischer Innovation und der Lösung von Wettbewerbsproblemen auch die vollständige Internalisierung der externen Kosten für alle Verkehrsträger, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Der EWSA fordert ernsthafte Maßnahmen zur Sicherung und/oder Wiedereinführung eines europäischen Einzelwagensystems, die Anbindung strategischer Infrastrukturen (z. B. Häfen) an Bahnlösungen, Investitionen in Gleisanschlüsse für die Industrie und die Einbeziehung großer Logistikunternehmen in eine modale Neuausrichtung ihrer Transportströme. Um einen fairen Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern zu gewährleisten, empfiehlt der EWSA ein sozial beispielhaftes Verhalten aller Verkehrsträger, um hochwertige Verkehrsdienste, hochwertige Arbeitsplätze und gute soziale Bedingungen zu gewährleisten mit dem Ziel, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer zu schaffen. Die aktuellen Probleme in Bezug auf den multimodalen Verkehr sind, abgesehen von den zusätzlichen Kosten für den Umschlag und den zusätzlichen Transaktionskosten, Nachteile wie lange Lieferzeiten, Komplexität, höheres Risiko und geringere Zuverlässigkeit, weshalb der multimodale Verkehr nicht so recht aus den Startlöchern kommt. Es sind deshalb Maßnahmen erforderlich, um den multimodalen Güterverkehr an sich wettbewerbsfähig zu machen und zu effizienten und nahtlosen multimodalen Güterverkehrsströmen zu gelangen, die dieselben Kosten verursachen wie der unimodale Verkehr.
· Auch muss sich die Bahn besser an die Bedingungen des offenen Marktes anpassen und Probleme beheben wie die mangelnde Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Vorhersagbarkeit und Flexibilität, die sich negativ auf multimodale Lösungen unter Einbeziehung der Schiene auswirken. Beim Verkehr auf Binnenwasserstraßen sind offensichtlich Verbesserungen in Bezug auf die grenzübergreifende Beförderungskapazität erforderlich. Entscheidend für eine erfolgreiche Intermodalität sind angemessene Terminalinfrastruktureinrichtungen. Im Interesse der Ressourceneffizienz sollten die Mitgliedstaaten auch bereit sein, bei der Planung der Terminalinfrastruktur in Grenzregionen zusammenzuarbeiten. Die Entfernung zwischen den Terminals sollte an die Nachfrage, die Netzdichte sowie weitere lokale Bedingungen angepasst werden.
· In Bezug auf die Staatsverschuldung empfiehlt der EWSA, dass öffentliche Investitionen in intermodale Infrastrukturen über die COVID-19-Krise hinaus von den Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts ausgenommen werden.
· Eine Reihe von Problemen, die den intermodalen Verkehr behindern, könnte durch intelligente digitale Lösungen beseitigt werden, etwa Ortungs- und Verfolgungstechnik sowie weitere digitale Lösungen, die eine effiziente Steuerung multimodaler Verkehrsströme erleichtern.
· Der EWSA fordert die Europäische Kommission auf, seine Anregungen bei der anstehenden Überprüfung des rechtlichen Rahmens für den intermodalen Verkehr zu berücksichtigen und dafür zu sorgen, dass der multimodale Verkehr auch ohne besondere Fördermaßnahmen einen vollwertigen Beitrag zum Verkehrssystem leisten kann.

	Ansprechpartnerin:
	Erika Paulinova

	Tel.:
	00 32 2 546 84 57

	E-Mail:
	Erika.Paulinova@eesc.europa.eu
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· Digitale Ziele für 2030
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Der EWSA

· begrüßt diese Initiative und das Ziel, digitale Technologien zu nutzen, um das Leben der Bürger zu verbessern und gleichzeitig die Grundrechte zu schützen und die Gesundheit, Sicherheit und Privatsphäre aller Menschen zu gewährleisten;
· betont, dass die Cybersicherheit und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen verbessert und den Bürgern bessere Wahl- und Kontrollmöglichkeiten in Bezug auf ihre Daten geboten werden müssen;
· unterstreicht, wie wichtig es ist, diejenigen zu unterstützen, die nicht unmittelbar vom Digitalisierungsprozess profitieren können, und fordert die Kommission auf, Menschen in der Übergangsphase zu unterstützen;
· ist der Ansicht, dass Infrastrukturinvestitionen mit Investitionen in Bildung und lebenslanges Lernen einhergehen müssen, um die Diskrepanzen zu verringern;
· hält es für wesentlich, die Digitalisierung der Bildungssysteme zu fördern, indem die Bildungsinhalte an das digitale Zeitalter angepasst werden, und öffentlich-private Ökosysteme zu schaffen, um neue Unterrichtsmethoden umzusetzen;
· ist der Ansicht, dass die EU sicherstellen muss, dass alle Arbeitnehmer Zugang zum Sozialschutz haben, und dass der soziale Dialog über mögliche Arbeitsplatzverluste infolge des technologischen Wandels gefördert werden sollte;
· betont, dass eine der Prioritäten die Einrichtung eines europäischen Fonds sein muss, der hauptsächlich durch die Besteuerung der größten Technologieunternehmen finanziert wird, um Arbeitnehmer zu unterstützen, die aufgrund der Digitalisierung der Wirtschaft ihren Arbeitsplatz verlieren;
· fordert eine koordinierte Politik, die an den technologischen und gesellschaftlichen Wandel angepasst ist; diese muss eine industriepolitische Strategie vorsehen, die auch eine Wettbewerbspolitik und sektorspezifische Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf eine sichere Konnektivität, umfasst.


	Ansprechpartnerin:
	Alice Tétu

	Tel.:
	00 32 2 546 82 86

	E-Mail:
	Alice.Tetu@eesc.europa.eu
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	Christophe LEFÈVRE (Gruppe Arbeitnehmer – FR)

	

	Referenzdokumente:
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Der EWSA

· empfiehlt, dass der Betreiber verpflichtet wird, den Verbraucher erneut zu warnen, wenn das Volumen der ersten Warnung erneut verbraucht wurde;
· widmet ferner der Nutzung mobiler Geräte in Grenzregionen an den Außengrenzen der Europäischen Union besondere Aufmerksamkeit;
· empfiehlt, die Strategie zum Glasfaser-Breitbandausbau deutlich zu verstärken und die Breitbandabdeckung, entweder über Teilnehmeranschlussleitungen oder über Mobilfunknetze, signifikant zu verbessern;
· plädiert dafür, bei der Durchführung der Verordnung langfristig anzustreben, dass die Europäische Union vor dem Hintergrund des Binnenmarktes zu einer einheitlichen Tarifzone wird, in der Anrufe und Datenverbindungen zu allen Mobil- und Festnetzgeräten von Verbrauchern, die in Europa einen Telefonvertrag abgeschlossen haben, zum „Lokaltarif“ möglich sind und
· ist angesichts des Vorschlags besorgt, die Überprüfung der maximalen Vorleistungsentgelte künftig im Wege eines delegierten Rechtsakts vornehmen zu lassen, und empfiehlt eine umfassende Überprüfung der Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Aspekte der Entwicklung im Bereich des Roamings.


	Ansprechpartnerin:
	Marie-Laurence Drillon

	Tel.:
	00 32 2 546 83 20

	E-Mail:
	Marie-Laurence.Drillon@eesc.europa.eu
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	Berichterstatterin:
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· betont, dass Kapazitäten in Bereichen wie Cloud-Computing, 5G und sichere Datennutzung aufgebaut werden müssen und Investitionen in ein starkes digitales Europa notwendig sind;
· ist der Ansicht, dass ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines digitalen Binnenmarkts die Regulierung neuer Geschäftsmodelle und digitaler Anwendungen sowie der Zugang zu Finanzmitteln für Innovationen sein werden, damit KMU von diesen neuen digitalen Anwendungen profitieren können;
· ist überzeugt, dass digitale Geschäftsmodelle, die zunehmend die Form der Arbeitswelt bestimmen werden, auf die Menschen ausgerichtet sein und die digitale Inklusion besonders schutzbedürftiger Gruppen gewährleisten müssen;
· ist der Ansciht, dass die Kommission eine koordinierende Rolle übernehmen muss, um eine Fragmentierung zwischen den verschiedenen europäischen Fonds zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Aktivitäten und Projekte in diesem besonderen Bereich (digitaler Wandel für KMU) optimiert werden;
· betont, dass in einigen Sektoren, insbesondere im Dienstleistungssektor, dringend ein Rechtsrahmen zur Bekämpfung von Desinformation im digitalen Raum geschaffen werden muss;
· spricht sich für einen Ansatz in Bezug auf künstliche Intelligenz aus, bei dem der Mensch an der Spitze bleibt, und weist auf die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Beschäftigung, auf die Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Regulierung, Selbstregulierung und ethischer Ausrichtung sowie auf die Auswirkungen der KI auf Verbraucher und Arbeitnehmer hin.


	Ansprechpartnerin:
	Alice Tétu

	Tel.:
	00 32 2 546 82 86

	E-Mail:
	Alice.Tetu@eesc.europa.eu






· Digitalisierung für alle
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Der EWSA

· spricht sich dafür aus, dass die Regierungen mit dem Ziel der Inklusivität vor Augen umfassende Strategien und Fördermaßnahmen auflegen sowie angemessene und verhältnismäßige Rechtsvorschriften annehmen, um dafür zu sorgen, dass die digitalen öffentlichen Dienste und Güter interoperabel, von guter Qualität, menschenorientiert, transparent und sicher sind, und um den bestmöglichen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung sowie wirtschaftlichen und kulturellen Möglichkeiten zu gewährleisten;
· erkennt an, dass die Digitalisierung sowohl Chancen als auch Bedrohungen für Unternehmen mit sich bringen kann und die Regierungen Unternehmen jeder Größe, insbesondere KMU, angemessen finanziell unterstützen sollten, auch durch EU-Mittel;
· empfiehlt Arbeitsformen wie Telearbeit unter umfassender Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben eingeführt werden;
· empfiehlt den Mitgliedstaaten, bei der Entwicklung und Validierung digitaler Lösungen enger zusammenzuarbeiten und ein Netz für den Austausch bewährter Verfahren aufzubauen;
· befürwortet eine EU-weite Überprüfung der Strategien und Maßnahmen der Regierungen, um die einschlägigen Interessenträger in die Erarbeitung wirksamer, auf sozialer Gerechtigkeit fußender Maßnahmen einzubeziehen;
· spricht sich für eine Stärkung des Gesetzes über digitale Dienste und des Gesetzes über digitale Märkte als Voraussetzung für einen vertrauenerweckenden digitalen Wandel aus, der es den Verbrauchern ermöglicht, ihre Entscheidungen in einem wirklich offenen und wettbewerbsorientierten Markt zu treffen;
· hält daran fest, dass Gerechtigkeit und sozialer Dialog stets als Leitprinzipien für die Nutzung der digitalen und der grünen Technologien dienen sollten.

	Ansprechpartnerin:
	Janine Borg

	Tel.:
	00 32 2 546 88 79

	E-Mail:
	Janine.Borg@eesc.europa.eu





[bookmark: _Toc70322234][bookmark: _Toc75527084][bookmark: _Toc82437534]LANDWIRTSCHAFT, LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT

· Neue EU-Strategie für die Anpassung an den Klimawandel
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Der EWSA

· begrüßt die Vorlage der EU-Strategie für die Anpassung an den Klimawandel als wichtige Weichenstellung für die Verwirklichung der mit dem europäischen Grünen Deal (EGD) verfolgten Ziele der Klimaneutralität und Klimaresilienz bis 2050.
· Die immer häufiger auftretenden, immer stärkeren klimabedingten Extremwetterereignisse werden weiter wirtschaftliche Schäden verursachen und Menschenleben fordern. Auch die Gefahr, dass sowohl die Klimawandelfolgen als auch die Bemühungen zur Anpassung daran bestehende Ungleichheiten womöglich weiter verschärfen, darf nicht vernachlässigt werden.
· Die Umsetzung der neuen Strategie wie auch des europäischen Grünen Deals sollte auf einem systemischen Ansatz gründen. Der EWSA fordert eine gleichberechtigte Finanzierung von Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen.
· Für die Anpassung erachtet der EWSA spezifische Leitlinien, Zielvorgaben und Überwachungsinstrumente, Benchmarks sowie Indikatoren als erforderlich, um die Auswirkungen des Klimawandels vorausschauend erkennen und bewältigen sowie Fortschritte bei der Anpassung daran bewerten zu können. Gleichzeitig müssen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene die Kapazitäten zur Nutzung all dieser Instrumente aufgebaut werden.
· Der EWSA erachtet naturbasierte Lösungen, die Bioökonomie und die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft als wichtige Klimaanpassungskonzepte und gleichzeitig als Chance für eine ökologisch und sozial nachhaltige Erholung der EU.
· Der EWSA fordert die Kommission auf, den Aspekt der Klimagerechtigkeit künftig bei der Gestaltung der Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung besser zu berücksichtigen. Der EWSA ist sich im Klaren darüber, dass der Klimawandel auf unterschiedliche Gemeinschaften unterschiedliche soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche und sonstige Auswirkungen haben kann, und spricht sich deshalb dafür aus, bestehende Ungerechtigkeiten unmittelbar im Rahmen langfristiger Eindämmungs- und Anpassungsstrategien zu bekämpfen, damit niemand zurückgelassen wird.
· Um Unternehmen bei ihren eigenen Anpassungsbemühungen und bei der Entwicklung von Anpassungslösungen für die Gesellschaft zu unterstützen, muss die EU verstärkt ein nachhaltigkeitsorientiertes Umfeld für Innovation, Investitionen und Handel fördern. Die Klimafolgenanpassung und die damit verbundenen Kosten sollten auch umfassend in der Industriepolitik der EU berücksichtigt werden.
· Der EWSA gibt zu bedenken, dass land- und forstwirtschaftliche sowie Fischereibetriebe am unmittelbarsten betroffen sind, gleichzeitig aber zu Anpassungslösungen, Kohlenstoffbindung und Ernährungssicherheit beitragen. Diese Sektoren müssen durch intensive Forschung und Innovation unterstützt werden.
· Für die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen kann auf verschiedene EU‑Finanzierungsquellen zugegriffen werden: die für den europäischen Grünen Deal bereitgestellten Mittel, den Mehrjährigen Finanzrahmen und das Aufbauinstrument NextGenerationEU. Der EWSA fordert eine Klärung der verschiedenen Optionen sowie anwenderfreundliche Verfahren, um in der Praxis einen rechtzeitigen Zugang zu Finanzierung sicherzustellen.
· Der EWSA plädiert außerdem für Maßnahmen, die Investitionen in die fossile Brennstoffindustrie für Finanzinstitute denkbar unattraktiv machen und Anreize dafür schaffen, private Finanzierungsströme in Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen zu lenken. Dies ist für Investitionen sowohl innerhalb der EU als auch in Drittländern wichtig, und die Kommission sollte die Messlatte hoch hängen und u. a. auch bei der EU-Taxonomie wissenschaftlich fundierten sowie technologieneutralen Grundsätzen folgen, damit die EU letztendlich im Bereich nachhaltige Finanzierung international Maßstäbe setzt.
· Der Strategie zufolge werden für die Anpassung an den Klimawandel zusätzliche internationale Finanzmittel, auch aus öffentlichen Quellen, benötigt; der EWSA fordert die Kommission indes dringend auf, klarzustellen, wie genau sie die Hemmnisse beseitigen will, auf die die am stärksten gefährdeten Länder, Gemeinschaften und Sektoren weltweit beim Zugang zu Finanzmitteln stoßen, und wie dies mit der Förderung der Geschlechtergleichstellung und der Bekämpfung von Ungleichheiten auf regionaler und lokaler Ebene verknüpft werden kann.
· Insgesamt betrachtet der Ausschuss die Strategie als Grundlage für eine rechtsverbindliche Initiative, mit der die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, nationale Pläne und Strategien zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln. Das europäische Klimagesetz wird maßgeblich zur Festlegung verbindlicher klimapolitischer Maßnahmen beitragen.
· Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sollten als die für die Durchführung der meisten Anpassungsmaßnahmen zuständigen Behörden mit ausreichenden Ressourcen unterstützt werden, damit sie die erforderlichen Kapazitäten aufbauen können.

	Ansprechpartnerin:
	Stella Brożek-Everaert

	Tel.:
	00 32 2 546 9202

	E-Mail:
	Stella.BrozekEveraert@eesc.europa.eu
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	Berichterstatter:
	Manuel GARCíA SALGADO (Gruppe Arbeitnehmer – ES)

	Ko-Berichterstatter:
	Jan PIE (Kat. 1 – SE)

	

	Referenzdokument:
	EESC-2021-01790-00-01-AC



Kernaussagen:

Der EWSA

· Der EWSA unterstützt uneingeschränkt die Ziele des Aktionsplans, der eine gute Initiative ist, um Synergien zwischen EU-finanzierten Instrumenten zu fördern und gleichzeitig die gegenseitige Bereicherung zwischen der zivilen, der Verteidigungs- und der Weltraumindustrie zu fördern, die strategische Autonomie Europas und die technologische Souveränität zu stärken und die Sicherheit der Bürger zu verbessern;
· fordert die Europäische Kommission auf, neue Formen der integrierten Planung in allen einschlägigen Programmen einzuführen und entsprechende EU-Programme zu konzipieren, um eine größere Kohärenz und eine strategische Nutzung der EU-Mittel zu erreichen;
· hält es in Bezug auf die geplante Beobachtungsstelle für kritische Technologien für wesentlich, die gegenseitige Bereicherung zwischen zivilen, Verteidigungs-, Sicherheits- und Weltraumtechnologien zu fördern und eine gemeinsame Technologie-Taxonomie zu entwickeln, die für alle Sektoren gilt;
· die umfassende Einbeziehung der einschlägigen Interessenträger, insbesondere der Industrie sowie der Forschungs- und Technologieorganisationen, ist für die erfolgreiche Umsetzung des Aktionsplans ausschlaggebend.
· Den KMU kommt eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des Aktionsplans zu. Daher ist es wichtig, dass sie an allen geplanten Maßnahmen teilhaben können.
· Darüber hinaus sollte der gezielten Einstellung von Frauen, ihrer Bindung und ihrem Aufstieg im Verteidigungs- und Sicherheitssektor sowie der Sicherung hochwertiger Arbeitsplätze und Qualifikationen für junge Menschen Vorrang eingeräumt werden, um die soziale Inklusion und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern.
· Bei der Rendite sollte nicht nur in wirtschaftlichen Kategorien gedacht werden, sondern auch an Schlüsselaspekte wie Beschäftigung, Schaffung von Arbeitsplätzen und Qualität der Beschäftigung.
· Ebenso sollte auch bei Investitionen von hoher strategischer Bedeutung die Notwendigkeit berücksichtigt werden, eine Bewertung und Überwachung nach festgelegten Normen für die soziale Verantwortung von Unternehmen durchzuführen.

	Ansprechpartner:
	Cedric Cabanne

	Tel.:
	00 32 2 546 93 55

	E-Mail:
	cedric.cabanne@eesc.europa.eu
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